
 
 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom a) 08.10.2015, b) Umstellung Verfahren 30.06.2016, c) Gebietsänderung 02.03.2017.. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch  Bekanntmachung im amtl. Bekanntmachungsblatt Bordesholmer Rundschau   am a) 30.03.2016, b) 06.07.2016, C) 08.03.2017  er-
folgt. 

  

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 10.03.2016.  durchgeführt. 
 

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 04.08.2016. unterrichtet und zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

 

4. Die Gemeindevertretung hat am 02.03.2017  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 
 

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung und Umweltbericht haben in der Zeit vom 17.03.2017.  bis 

18.04.2017 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schrif t-
lich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 08.03.2017ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................   

    Siegel    Bürgermeister 
 
6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 16.03.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme 

aufgefordert. 
 
 
 
 
 
 
 
 Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................   

    Siegel    Bürgermeister 
 
7. Der katastermäßige Bestand am 08.05.2017 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 Neumünster, den .............................................  .............................................  .............................................   

    Siegel    ÖbVi 
 
8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 11.05.2017 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 
 

 
9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am 11.05.2017  als Satzung beschlossen und die Begründung 

durch (einfachen) Beschluss gebilligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................   

    Siegel    Bürgermeister 

 
10. (Ausfertigung:) Der Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................   

   Siegel    Bürgermeister 

  
11. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 12 durch die Gemeindevertretung und die Stelle bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während 

der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 17.05.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Be-
kanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenen Rechtsfolgen (§ 
215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die 
Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 18.05.2017 in Kraft getreten. 

 

 
 
 
 
 Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................   

   Siegel    Bürgermeister 

Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 4 BauNVO

Allgemeines  Wohngebiet

RECHTSGRUNDLAGENERLÄUTERUNGENPLANZEICHEN

1. FESTSETZUNGEN  (§ 9 BauGB und BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 12 

§ 9 Abs. 7 BauGB

WA

Maß der baulichen Nutzung

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß

Bauweise, Baugrenzen

GR max.
330m² Grundfläche als Höchstmass, z.B. 330 m² 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmass, z.B. IIII

GH max.
36.50m üNN Maximal zulässige Gebäudehöhe ü.N.N., z.B. 36.50 m § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

+ § 16 Abs. 2 + 3, § 18 BauNVO

Offene Bauweiseo

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 19 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 20 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO

Baugrenze § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 23 BauNVO

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBVerkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBÖffentliche Parkplätze

Verkehrsberuhigter Bereich § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zweckbestimmung

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Grünflächen

Grünfläche
PG - private Grünfläche; ÖG - öffentliche Grünfläche

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft 

Baum, zu erhalten 

Baum,  zu pflanzen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Sonstige  Planzeichen

Knick  mit  Überhältern § 21 LNatSchG
i.V.m. § 30 BNatSchG

2. NACHRICHTLICHE  ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Knick, neu anzulegen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Flächen mit Bindung für Bepflanzung
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und  
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

GRZ 0,25 Grundflächenzahl, z.B. 0,25 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 + 3, § 19 BauNVO

Nur Einzelhäuser zulässig § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO

E

Gebäudegestaltung

GD 30° - 45° § 9 Abs. 4 BauGB
+ § 84 LBO

Geneigtes Dach (GD), mit einer zulässigen Dachneigung
von z.B.  30° - 45° bei einem Vollgeschoss(bei einem Vollgeschoss)

GD 15° - 35° § 9 Abs. 4 BauGB
+ § 84 LBO

Geneigtes Dach (GD), mit einer zulässigen Dachneigung
von z.B.  15° - 35° bei zwei Vollgeschossen(bei zwei Vollgeschossen)

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGBFlächen für Versorgungsanlagen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung   
und Abwasserbeseitigungen sowie für Ablagerungen

Regenwasser-VersickerungsmuldeRW-Mulde

VerkehrsgrünV § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu belastende 
Fläche zugunsten des Anliegers (Flurstückes 108/21) der 
zuständigen Ver- und Entsorger sowie der 
Rettungsdienste

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 + Abs. 6 BauGBGFL

Abgrenzung  des  Maßes  der  baulichen  Nutzung § 16 Abs. 5 BauNVO

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
Hier:

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Abgrenzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe § 16 Abs. 5 BauNVO

Knickschutzstreifen (KNS)

BFL 1 Nummerierung der Bauflächen, z. B. Baufläche (BFL) 1

Maßnahmen zum Lärmschutz (LS) vor Verkehrslärm 
(gemäß lärmtechnischer Untersuchung, Verkehrslärm)

LS Verkehr

Maßnahmen zum Lärmschutz (LS) vor Gewerbelärm
(gemäß lärmtechnischer Untersuchung, Gewerbelärm)

LS Gewerbe

Anbauverbotszone, 20m  zur Landesstraße § 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. § 29 StrWG

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Maßnahme:
Erhalt des bestehenden Knicks sowie einer vorgelagerten
Schutzfläche (Knickschutzstreifen - KNS), i.V.m. Teil B Text Ziffer 8.1

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 + Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 + Abs. 6 BauGB

Baum, künftig fortfallend

Bebauung, vorhanden

27.20 Geländehöhenpunkt vorhanden mit der Höhenangabe  über  N.N.

108/10 Flurstücksbezeichnung

Flurstücksgrenze,  vorhanden

Böschung, vorhanden

3. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Böschung, künftig fortfallend

LPB IV Abgrenzung der Lärmpegelbereiche,
z.B. Lärmpegelbereich IV

Sichtdreieck

LPB III Abgrenzung der Lärmpegelbereiche,
z.B. Lärmpegelbereich III

§ 9 Abs. 6 BauGB
i.V.m. § 29 StrWG
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7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen             (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) Verkehrslärm In dem mit LS Verkehr gekennzeichneten Feld ist zum Schutz der Erdgeschosse und der 1. Obergeschosse der Wohnbebauung ein Lärmschutzwall mit 4,0 m Höhe in Bezug auf den südlichen Fahrbahnrand der Landesstraße L 49 zu installieren.  Im Feld mit der Bezeichnung LPB IV ist zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1 das erforderliche Schalldammmaße der Außenbauteile gemäß Lärmpegelbereich IV der DIN 4109-1 infolge der Landesstraße L 49 und dem Reesdorfer Weg (K 15) vorzusehen. Die entsprechend auszubildenden Fassaden und zugehörigen Geschosse sind in „Teil A: Planzeichnung“ dargestellt. Im Feld mit der Bezeichnung LPB III ist zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1 das erforderliche Schalldammmaße der Außenbauteile gemäß Lärmpegelbereich III der DIN 4109 infolge der Landesstraße L 49 und dem Reesdorfer Weg (K 15) vorzusehen. Die entsprechend auszubildenden Fassaden und zugehörigen Geschosse sind in „Teil A: Planzeichnung“ dargestellt. An den der Landesstraße L 49 abgewandten Gebäudefassaden der Baufelder 3, 4 und 5 kann der nächst kleinere Lärmpegelbereich gewählt werden. Die betroffenen Fassaden sind in Abhängigkeit der Raumnutzung auszuführen (siehe Tabelle 1, DIN 4109-1). Beim Lärmpegelbereich IV der DIN 4109 beträgt das erforderlichen Schalldämmmaß der Außenbauteile an Wohnräumen mindestens R’w,res = 40 dB. Beim Lärmpegelbereich III der DIN 4109 beträgt das erforderlichen Schalldämmmaß der Außenbauteile an Wohnräumen mindestens R’w,res = 35 dB. Für Büroräume o.ä. dürfen diese Werte um 5 dB gesenkt werden. Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen und in Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen). Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbauteile eines Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauphysiker) zu berechnen.  Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. Zusätzliche Hinweise: Die Festsetzung von LPB I und LPB II ist nicht erforderlich, da durch die Erfüllung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) ausreichende Schalldämmmaße erreicht werden. Gewerbelärm Im Feld mit der Bezeichnung LS Gewerbe sind an den dem Gewerbegebiet Nienröden zugewandten und seitlich an diese anschließenden Fassaden mit Ausrichtung nach Norden nur Fenster von Nebenräumen zulässig. Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109 sind an diesen Fassaden zulässig, sofern sie nicht zum Belüften der Räume erforderlich sind. Sollten dort dennoch Fenster zum Belüften der schutzbedürftigen Räume vorgesehen werden, sind diese durch bauliche Maßnahmen und Abschirmungen an der Außenfassade zu schützen.   Geeignet sind Maßnahmen am Gebäude, die den außen liegenden Immissionsort im Sinne der TA Lärm, d.h. 0,5 m vor der Mitte des für die Belüftung zu öffnenden Fensterteiles eines schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, schützen.    8.  Grünordnung                   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a/ b BauGB) 8.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft Erhalt gesetzlich geschützter Knicks  Der gemäß § 21 Abs. 1 LNatSchG geschützte Knickbestand ist in seiner dargestellten Länge  vollständig zu erhalten und vor Störungen zu bewahren.  Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  sind Abgrabungen und Aufschüttungen, Bodenversiegelungen, bauliche Anlagen jeglicher Art sowie Lagerplätze nicht zulässig. In der Bauphase ist die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Landschaft durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Schutzzäune) vor Beeinträchtigungen zu schützen.  Erhalt Baumbestand  Die gekennzeichneten Überhälter sind zu erhalten. Bei Abgang einer dieser Bäume sind drei [3] Solitärhochstämme innerhalb des Plangeltungsbereichs gemäß dem Umweltbericht neu anzupflanzen. Bei den anstehenden Baumaßnahmen sind diese Bäume wirksam durch die in der DIN 18920 sowie in den Richtlinien  für  die  Anlage  von  Straßen  (RAS-LP  4  von  1999), Teil  Landschaftspflege, Abschnitt 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ aufgeführten Maßnahmen zu schützen. Dies lässt sich wirksam durch die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes und ggf. Schutzzaun/Stammschutz erzielen.  8.2 Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung  Erhalt von Strauch- und Baumpflanzungen (ehem. Knick)  Der gekennzeichnete Gehölzbestand auf dem Knickwall ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch Neuanpflanzungen von Gehölzen zu ersetzen. Anpflanzen von Bäumen Im Verlauf der Planstraße sind an den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen in den öffentlichen Grünflächen 11 Straßenbäume zu pflanzen. In den Bauflächen 3 und 4 sind auf den Grundstücken im straßennahen Bereich Bäume zu pflanzen. Für Baufläche 3 sind drei Bäume und für Baufläche 4 ist ein Baum festgesetzt. Alle festgesetzten Bäume sind als 3x v. Hochstämme mit einem Stamm-Umfang von 16-18 cm zu pflanzen, wobei eine mindestens 6,0 m² große, offene wasserdurchlässige Baumscheibe bzw. eine Baumgrube mit einem Volumen von mind. 10 m³ herzustellen ist. Abgängige Bäume sind gleichwertig zu ersetzen. Anpflanzen von Hecken Im südlichen Verlauf der Planstraße ist an der in der Planzeichnung gekennzeichneten Stelle eine Hainbuchen-Hecke zu pflanzen. Es sind Heckenpflanzen, 2x v., 150-175 zu verwenden.   8.3 Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) Externer Flächenausgleich: 5.770 m². Für den Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft im Plangebiet sind Ökopunkte aus dem eingetragenen Ökokonto Brügge in Sammelzuordnung auf die Baufelder WA 1 bis WA 5, die Planstraßen sowie die Fläche für Lärmschutzanlagen anzurechnen. Mit Faktor 1 anzurechnende Ökopunkte: 3.745 entsprechend 3.745 m² Ausgleich. 2.200 m² Ausgleich werden in Sammelzuordnung auf die Baufelder WA 1 bis WA 5, die Planstraßen sowie die Fläche für Lärmschutzanlagen auf der externen Ausgleichsfläche Flurstück 72/2, Flur 5, Gemarkung Brügge erbracht.   Externer Knickersatz: 270 lfm. Der Knickersatz wird durch Knick-Neuanlagen auf den Flurstücken 5/3, Flur 6 sowie 72/2, Flur 5 Gemarkung Brügge erbracht.      Hinweise Einsichtnahme der DIN und Vorschriften Die DIN 4109, DIN 18920, die Landesbauordnung (LBO) sowie die Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-LP von 1999) können ergänzend zum Bebauungsplan Nr. 12 bei der Gemeinde Brügge während der Dienstzeiten eingesehen werden.  

1. Art der baulichen Nutzung          (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m., § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 Nr.  1, § 4 BauNVO ) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen der Versorgung des Gebiets dienenden Läden und Schank und Speisewirtschaften nur ausnahmsweise zulässig. In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig.   2. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden und Mindestgrundstücksgrößen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 2.1 In den Bauflächen 1, 2 und 5 in dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal zwei (2) Wohnungen pro Einzelhaus [E] zulässig.  2.2 In den Bauflächen 1, 2 und 5 in dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nur Grundstücksgrößen von mindestens 500m² zulässig.  3. Höhe baulicher Anlagen           (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m, § 18 Abs. 1 BauNVO)  Gebäudehöhe (GH): Die maximalen Gebäudehöhen werden durch die Höhenangaben über NN festgesetzt. Die maximale Gebäudehöhe darf ausnahmsweise durch untergeordnete Bauteile oder technische Anlagen um maximal 1,00 m überschritten werden. Die Gebäudehöhe wird durch die Oberkante des Daches begrenzt. Eine Überschreitung durch Dachaufbauten oder Dachgauben ist nicht zulässig.  4. Gestaltung der baulichen Anlagen                       (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 LBO S.-H.) 4.1 Fassaden: Als Fassadenmaterial sind nur Sichtmauerwerk, Putz und Holz in den Farben Rot, Rotbraun, Weiß, Gelb und Grau zulässig. Bei Holzfassaden ist außerdem die naturbelassene Farbe zulässig. An 25% der fensterlosen Fassade sind auch andere Materialien in den vorgenannten Farben zulässig. 4.2 Dacheindeckungen: Als Dacheindeckungen für Hauptgebäude sind nur nicht hochglänzende Dachziegel und Dachsteine in den Farben Rot, Rotbraun, Schwarz, Anthrazit, Grau sowie extensiv begrünte (lebende Pflanzen) Dächer zulässig.  Für überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen und Nebenanlagen sind auch abweichende Materialien zulässig.   4.3  Oberirdische Lagerbehälter:  Das Aufstellen von oberirdischen Lagerbehältern (für die Energieversorgung) ist auf den Grundstücksflächen nicht zulässig. 4.4 Solar- und Photovoltaikanlagen Es sind nicht glänzende Solar- und Photovoltaikanlagen zulässig. Sie sind allerdings nur in Verbindung mit Dächern und Wandflächen oder als Bestandteil eines Wintergartens oder eines Terrassendaches vorzusehen. Aufgeständerte und überkragende Anlagen sind unzulässig.  5. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen sowie Zahl der notwendigen Stellplätze oder Garagen        (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO i.V.m. § 84 LBO S.-H.)  5.1 In den Baufläche 3 und 4 in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die folgenden baulichen Anlagen: Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) und der gekennzeichneten Fläche für Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen zulässig. 5.2 In der Baufläche 4 in dem Allgemeinen Wohngebiet sind Grundflächen für Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten und Terrassen bis zu einer Grundfläche von insgesamt 383 m² zulässig. 5.3 In der Baufläche 3 in dem Allgemeinen Wohngebiet sind Grundflächen für Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten und Terrassen bis zu einer Grundfläche von insgesamt 605 m² zulässig. 5.4 Pro Wohnung sind in den Baufläche 1, 2 und 5 in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) mindestens zwei Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) oder Garagen auf den privaten Grundstücken herzustellen. 5.5 In den Bauflächen 1, 2 und 5 des Allgemeinen Wohngebietes (WA) muss der Abstand zwischen überdachten Stellplätzen (Carports), Garagen und Nebenanlagen sowie der genehmigungsfreien gemäß LBO – SH, und den privaten Erschließungsweg (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL)) sowie der das Grundstück erschließende Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mindestens 3,00 m betragen.  6. Von der Bebauung frei zu haltende Grundstücksflächen               (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB) 6.1 Knickschutzstreifen (siehe auch Teil B-Text-Ziffer 8.1): Knickschutzstreifen innerhalb der privaten Grundstücksflächen sind von jeglicher baulicher Nutzung, auch solchen die nach der LBO genehmigungsfrei sind, Versiegelung und Ablagerungen sowie intensiver gärtnerischer Nutzung freizuhalten. 6.2 Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen im Bereich des Sichtdreieckes (Kreuzung Alte Brügger Landstraße/Planstraße) sind von jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten. Bepflanzungen und Einfriedungen von mehr als 0,80m Höhe sind unzulässig. Die Höhe wird von der Straßenverkehrsfläche, die an das jeweilige Grundstück angrenzt, gemessen.    

  1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom a) 08.10.2015, b) Umstellung Verfahren 30.06.2016, c) Gebietsänderung 02.03.2017.. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch  Bekanntmachung im amtl. Bekanntmachungsblatt Bordesholmer Rundschau   am a) 30.03.2016, b) 06.07.2016, C) 08.03.2017  er-folgt.   2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 10.03.2016.  durchgeführt.  3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 04.08.2016. unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  4. Die Gemeindevertretung hat am 02.03.2017  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.  5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung und Umweltbericht haben in der Zeit vom 17.03.2017.  bis 18.04.2017 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schrift-lich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 08.03.2017ortsüblich bekannt gemacht.         Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................       Siegel    Bürgermeister  6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 16.03.2017 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.         Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................       Siegel    Bürgermeister  7. Der katastermäßige Bestand am 08.05.2017 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.         Neumünster, den .............................................  .............................................  .............................................       Siegel    ÖbVi  8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 11.05.2017 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.   9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am 11.05.2017  als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.          Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................       Siegel    Bürgermeister  10. (Ausfertigung:) Der Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.         Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................      Siegel    Bürgermeister   11. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 12 durch die Gemeindevertretung und die Stelle bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 17.05.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Be-kanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenen Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 18.05.2017 in Kraft getreten.       Brügge, den .............................................  .............................................  .............................................      Siegel    Bürgermeister 

4.3  Oberirdische Lagerbehälter:  Das Aufstellen von oberirdischen Lagerbehältern (für die Energieversorgung) ist auf den Grundstücksflächen nicht zulässig. 4.4 Solar- und Photovoltaikanlagen Es sind nicht glänzende Solar- und Photovoltaikanlagen zulässig. Sie sind allerdings nur in Verbindung mit Dächern und Wandflächen oder als Bestandteil eines Wintergartens oder eines Terrassendaches vorzusehen. Aufgeständerte und überkragende Anlagen sind unzulässig.  5. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen sowie Zahl der notwendigen Stellplätze oder Garagen        (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO i.V.m. § 84 LBO S.-H.)  5.1 In den Baufläche 3 und 4 in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die folgenden baulichen Anlagen: Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) und der gekennzeichneten Fläche für Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen zulässig. 5.2 In der Baufläche 4 in dem Allgemeinen Wohngebiet sind Grundflächen für Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten und Terrassen bis zu einer Grundfläche von insgesamt 383 m² zulässig. 5.3 In der Baufläche 3 in dem Allgemeinen Wohngebiet sind Grundflächen für Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten und Terrassen bis zu einer Grundfläche von insgesamt 605 m² zulässig. 5.4 Pro Wohnung sind in den Baufläche 1, 2 und 5 in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) mindestens zwei Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) oder Garagen auf den privaten Grundstücken herzustellen. 5.5 In den Bauflächen 1, 2 und 5 des Allgemeinen Wohngebietes (WA) muss der Abstand zwischen überdachten Stellplätzen (Carports), Garagen und Nebenanlagen sowie der genehmigungsfreien gemäß LBO – SH, und den privaten Erschließungsweg (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL)) sowie der das Grundstück erschließende Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mindestens 3,00 m betragen.  6. Von der Bebauung frei zu haltende Grundstücksflächen               (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB) 6.1 Knickschutzstreifen (siehe auch Teil B-Text-Ziffer 8.1): Knickschutzstreifen innerhalb der privaten Grundstücksflächen sind von jeglicher baulicher Nutzung, auch solchen die nach der LBO genehmigungsfrei sind, Versiegelung und Ablagerungen sowie intensiver gärtnerischer Nutzung freizuhalten. 6.2 Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen im Bereich des Sichtdreieckes (Kreuzung Alte Brügger Landstraße/Planstraße) sind von jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten. Bepflanzungen und Einfriedungen von mehr als 0,80m Höhe sind unzulässig. Die Höhe wird von der Straßenverkehrsfläche, die an das jeweilige Grundstück angrenzt, gemessen.    

7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen             (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) Verkehrslärm In dem mit LS Verkehr gekennzeichneten Feld ist zum Schutz der Erdgeschosse und der 1. Obergeschosse der Wohnbebauung ein Lärmschutzwall mit 4,0 m Höhe in Bezug auf den südlichen Fahrbahnrand der Landesstraße L 49 zu installieren.  Im Feld mit der Bezeichnung LPB IV ist zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1 das erforderliche Schalldammmaße der Außenbauteile gemäß Lärmpegelbereich IV der DIN 4109-1 infolge der Landesstraße L 49 und dem Reesdorfer Weg (K 15) vorzusehen. Die entsprechend auszubildenden Fassaden und zugehörigen Geschosse sind in „Teil A: Planzeichnung“ dargestellt. Im Feld mit der Bezeichnung LPB III ist zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1 das erforderliche Schalldammmaße der Außenbauteile gemäß Lärmpegelbereich III der DIN 4109 infolge der Landesstraße L 49 und dem Reesdorfer Weg (K 15) vorzusehen. Die entsprechend auszubildenden Fassaden und zugehörigen Geschosse sind in „Teil A: Planzeichnung“ dargestellt. An den der Landesstraße L 49 abgewandten Gebäudefassaden der Baufelder 3, 4 und 5 kann der nächst kleinere Lärmpegelbereich gewählt werden. Die betroffenen Fassaden sind in Abhängigkeit der Raumnutzung auszuführen (siehe Tabelle 1, DIN 4109-1). Beim Lärmpegelbereich IV der DIN 4109 beträgt das erforderlichen Schalldämmmaß der Außenbauteile an Wohnräumen mindestens R’w,res = 40 dB. Beim Lärmpegelbereich III der DIN 4109 beträgt das erforderlichen Schalldämmmaß der Außenbauteile an Wohnräumen mindestens R’w,res = 35 dB. Für Büroräume o.ä. dürfen diese Werte um 5 dB gesenkt werden. Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen und in Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen). Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbauteile eines Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauphysiker) zu berechnen.  Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. Zusätzliche Hinweise: Die Festsetzung von LPB I und LPB II ist nicht erforderlich, da durch die Erfüllung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) ausreichende Schalldämmmaße erreicht werden. Gewerbelärm Im Feld mit der Bezeichnung LS Gewerbe sind an den dem Gewerbegebiet Nienröden zugewandten und seitlich an diese anschließenden Fassaden mit Ausrichtung nach Norden nur Fenster von Nebenräumen zulässig. Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109 sind an diesen Fassaden zulässig, sofern sie nicht zum Belüften der Räume erforderlich sind. Sollten dort dennoch Fenster zum Belüften der schutzbedürftigen Räume vorgesehen werden, sind diese durch bauliche Maßnahmen und Abschirmungen an der Außenfassade zu schützen.   

Geeignet sind Maßnahmen am Gebäude, die den außen liegenden Immissionsort im Sinne der TA Lärm, d.h. 0,5 m vor der Mitte des für die Belüftung zu öffnenden Fensterteiles eines schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109, schützen.    8.  Grünordnung                   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a/ b BauGB) 8.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft Erhalt gesetzlich geschützter Knicks  Der gemäß § 21 Abs. 1 LNatSchG geschützte Knickbestand ist in seiner dargestellten Länge  vollständig zu erhalten und vor Störungen zu bewahren.  Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  sind Abgrabungen und Aufschüttungen, Bodenversiegelungen, bauliche Anlagen jeglicher Art sowie Lagerplätze nicht zulässig. In der Bauphase ist die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Landschaft durch geeignete Vorkehrungen (z. B. Schutzzäune) vor Beeinträchtigungen zu schützen.  Erhalt Baumbestand  Die gekennzeichneten Überhälter sind zu erhalten. Bei Abgang einer dieser Bäume sind drei [3] Solitärhochstämme innerhalb des Plangeltungsbereichs gemäß dem Umweltbericht neu anzupflanzen. Bei den anstehenden Baumaßnahmen sind diese Bäume wirksam durch die in der DIN 18920 sowie in den Richtlinien  für  die  Anlage  von  Straßen  (RAS-LP  4  von  1999), Teil  Landschaftspflege, Abschnitt 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ aufgeführten Maßnahmen zu schützen. Dies lässt sich wirksam durch die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes und ggf. Schutzzaun/Stammschutz erzielen.  8.2 Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung  Erhalt von Strauch- und Baumpflanzungen (ehem. Knick)  Der gekennzeichnete Gehölzbestand auf dem Knickwall ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch Neuanpflanzungen von Gehölzen zu ersetzen. Anpflanzen von Bäumen Im Verlauf der Planstraße sind an den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen in den öffentlichen Grünflächen 11 Straßenbäume zu pflanzen. In den Bauflächen 3 und 4 sind auf den Grundstücken im straßennahen Bereich Bäume zu pflanzen. Für Baufläche 3 sind drei Bäume und für Baufläche 4 ist ein Baum festgesetzt. Alle festgesetzten Bäume sind als 3x v. Hochstämme mit einem Stamm-Umfang von 16-18 cm zu pflanzen, wobei eine mindestens 6,0 m² große, offene wasserdurchlässige Baumscheibe bzw. eine Baumgrube mit einem Volumen von mind. 10 m³ herzustellen ist. Abgängige Bäume sind gleichwertig zu ersetzen. Anpflanzen von Hecken Im südlichen Verlauf der Planstraße ist an der in der Planzeichnung gekennzeichneten Stelle eine Hainbuchen-Hecke zu pflanzen. Es sind Heckenpflanzen, 2x v., 150-175 zu verwenden.   

8.3 Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) Externer Flächenausgleich: 5.770 m². Für den Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft im Plangebiet sind Ökopunkte aus dem eingetragenen Ökokonto Brügge in Sammelzuordnung auf die Baufelder WA 1 bis WA 5, die Planstraßen sowie die Fläche für Lärmschutzanlagen anzurechnen. Mit Faktor 1 anzurechnende Ökopunkte: 3.745 entsprechend 3.745 m² Ausgleich. 2.200 m² Ausgleich werden in Sammelzuordnung auf die Baufelder WA 1 bis WA 5, die Planstraßen sowie die Fläche für Lärmschutzanlagen auf der externen Ausgleichsfläche Flurstück 72/2, Flur 5, Gemarkung Brügge erbracht.   Externer Knickersatz: 270 lfm. Der Knickersatz wird durch Knick-Neuanlagen auf den Flurstücken 5/3, Flur 6 sowie 72/2, Flur 5 Gemarkung Brügge erbracht.      Hinweise Einsichtnahme der DIN und Vorschriften Die DIN 4109, DIN 18920, die Landesbauordnung (LBO) sowie die Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-LP von 1999) können ergänzend zum Bebauungsplan Nr. 12 bei der Gemeinde Brügge während der Dienstzeiten eingesehen werden.  

1. Art der baulichen Nutzung          (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m., § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 Nr.  1, § 4 BauNVO ) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen der Versorgung des Gebiets dienenden Läden und Schank und Speisewirtschaften nur ausnahmsweise zulässig. In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig.   2. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden und Mindestgrundstücksgrößen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 2.1 In den Bauflächen 1, 2 und 5 in dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal zwei (2) Wohnungen pro Einzelhaus [E] zulässig.  2.2 In den Bauflächen 1, 2 und 5 in dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nur Grundstücksgrößen von mindestens 500m² zulässig.  3. Höhe baulicher Anlagen           (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m, § 18 Abs. 1 BauNVO)  Gebäudehöhe (GH): Die maximalen Gebäudehöhen werden durch die Höhenangaben über NN festgesetzt. Die maximale Gebäudehöhe darf ausnahmsweise durch untergeordnete Bauteile oder technische Anlagen um maximal 1,00 m überschritten werden. Die Gebäudehöhe wird durch die Oberkante des Daches begrenzt. Eine Überschreitung durch Dachaufbauten oder Dachgauben ist nicht zulässig.  4. Gestaltung der baulichen Anlagen                       (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 LBO S.-H.) 4.1 Fassaden: Als Fassadenmaterial sind nur Sichtmauerwerk, Putz und Holz in den Farben Rot, Rotbraun, Weiß, Gelb und Grau zulässig. Bei Holzfassaden ist außerdem die naturbelassene Farbe zulässig. An 25% der fensterlosen Fassade sind auch andere Materialien in den vorgenannten Farben zulässig. 4.2 Dacheindeckungen: Als Dacheindeckungen für Hauptgebäude sind nur nicht hochglänzende Dachziegel und Dachsteine in den Farben Rot, Rotbraun, Schwarz, Anthrazit, Grau sowie extensiv begrünte (lebende Pflanzen) Dächer zulässig.  Für überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen und Nebenanlagen sind auch abweichende Materialien zulässig.   

7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen             

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Verkehrslärm 

In dem mit LS Verkehr gekennzeichneten Feld ist zum Schutz der Erdgeschosse und der 1. 

Obergeschosse der Wohnbebauung ein Lärmschutzwall mit 4,0 m Höhe in Bezug auf den südlichen 

Fahrbahnrand der Landesstraße L 49 zu installieren.  

Im Feld mit der Bezeichnung LPB IV ist zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in 

schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1 das erforderliche Schalldammmaße der 

Außenbauteile gemäß Lärmpegelbereich IV der DIN 4109-1 infolge der Landesstraße L 49 und dem 

Reesdorfer Weg (K 15) vorzusehen. Die entsprechend auszubildenden Fassaden und zugehörigen 

Geschosse sind in „Teil A: Planzeichnung“ dargestellt. 

Im Feld mit der Bezeichnung LPB III ist zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in 

schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1 das erforderliche Schalldammmaße der 

Außenbauteile gemäß Lärmpegelbereich III der DIN 4109 infolge der Landesstraße L 49 und dem 

Reesdorfer Weg (K 15) vorzusehen. Die entsprechend auszubildenden Fassaden und zugehörigen 

Geschosse sind in „Teil A: Planzeichnung“ dargestellt. An den der Landesstraße L 49 abgewandten 

Gebäudefassaden der Baufelder 3, 4 und 5 kann der nächst kleinere Lärmpegelbereich gewählt werden. 

Die betroffenen Fassaden sind in Abhängigkeit der Raumnutzung auszuführen (siehe Tabelle 1, DIN 

4109-1). Beim Lärmpegelbereich IV der DIN 4109 beträgt das erforderlichen Schalldämmmaß der 

Außenbauteile an Wohnräumen mindestens R’w,res = 40 dB. Beim Lärmpegelbereich III der DIN 4109 

beträgt das erforderlichen Schalldämmmaß der Außenbauteile an Wohnräumen mindestens R’w,res = 

35 dB. Für Büroräume o.ä. dürfen diese Werte um 5 dB gesenkt werden. 

Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen und in 

Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit 

Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische 

Nachweise der Erfüllung der Anforderungen). 

Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbauteile eines 

Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauphysiker) zu 

berechnen.  

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sachverständigen 

nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

Zusätzliche Hinweise: 

Die Festsetzung von LPB I und LPB II ist nicht erforderlich, da durch die Erfüllung der Anforderungen der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) ausreichende Schalldämmmaße erreicht werden. 

Gewerbelärm 

Im Feld mit der Bezeichnung LS Gewerbe sind an den dem Gewerbegebiet Nienröden zugewandten und 

seitlich an diese anschließenden Fassaden mit Ausrichtung nach Norden nur Fenster von Nebenräumen 

zulässig. Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109 sind an diesen Fassaden zulässig, 

sofern sie nicht zum Belüften der Räume erforderlich sind. Sollten dort dennoch Fenster zum Belüften 

der schutzbedürftigen Räume vorgesehen werden, sind diese durch bauliche Maßnahmen und 

Abschirmungen an der Außenfassade zu schützen.   

Geeignet sind Maßnahmen am Gebäude, die den außen liegenden Immissionsort im Sinne der TA Lärm, 

d.h. 0,5 m vor der Mitte des für die Belüftung zu öffnenden Fensterteiles eines schutzbedürftigen 

Raumes nach DIN 4109, schützen.   

 

8.  Grünordnung                   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a/ b BauGB) 

8.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Erhalt gesetzlich geschützter Knicks  

Der gemäß § 21 Abs. 1 LNatSchG geschützte Knickbestand ist in seiner dargestellten Länge  vollständig 

zu erhalten und vor Störungen zu bewahren.  

Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft  sind Abgrabungen und Aufschüttungen, Bodenversiegelungen, bauliche Anlagen 

jeglicher Art sowie Lagerplätze nicht zulässig. In der Bauphase ist die festgesetzte Fläche für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Landschaft durch geeignete 

Vorkehrungen (z. B. Schutzzäune) vor Beeinträchtigungen zu schützen.  

Erhalt Baumbestand  

Die gekennzeichneten Überhälter sind zu erhalten. Bei Abgang einer dieser Bäume sind drei [3] 

Solitärhochstämme innerhalb des Plangeltungsbereichs gemäß dem Umweltbericht neu anzupflanzen. 

Bei den anstehenden Baumaßnahmen sind diese Bäume wirksam durch die in der DIN 18920 sowie in 

den Richtlinien  für  die  Anlage  von  Straßen  (RAS-LP  4  von  1999), Teil  Landschaftspflege, 

Abschnitt 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ aufgeführten 

Maßnahmen zu schützen. Dies lässt sich wirksam durch die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes 

und ggf. Schutzzaun/Stammschutz erzielen.  

8.2 Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung  

Erhalt von Strauch- und Baumpflanzungen (ehem. Knick)  

Der gekennzeichnete Gehölzbestand auf dem Knickwall ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch 

Neuanpflanzungen von Gehölzen zu ersetzen. 

Anpflanzen von Bäumen 

Im Verlauf der Planstraße sind an den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen in den 

öffentlichen Grünflächen 11 Straßenbäume zu pflanzen. In den Bauflächen 3 und 4 sind auf den 

Grundstücken im straßennahen Bereich Bäume zu pflanzen. Für Baufläche 3 sind drei Bäume und für 

Baufläche 4 ist ein Baum festgesetzt. Alle festgesetzten Bäume sind als 3x v. Hochstämme mit einem 

Stamm-Umfang von 16-18 cm zu pflanzen, wobei eine mindestens 6,0 m² große, offene 

wasserdurchlässige Baumscheibe bzw. eine Baumgrube mit einem Volumen von mind. 10 m³ herzustellen 

ist. Abgängige Bäume sind gleichwertig zu ersetzen. 

Anpflanzen von Hecken 

Im südlichen Verlauf der Planstraße ist an der in der Planzeichnung gekennzeichneten Stelle eine 

Hainbuchen-Hecke zu pflanzen. Es sind Heckenpflanzen, 2x v., 150-175 zu verwenden.  

 8.3 Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

Externer Flächenausgleich: 5.770 m². 

Für den Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft im Plangebiet sind Ökopunkte aus dem 

eingetragenen Ökokonto Brügge in Sammelzuordnung auf die Baufelder WA 1 bis WA 5, die 

Planstraßen sowie die Fläche für Lärmschutzanlagen anzurechnen. 

Mit Faktor 1 anzurechnende Ökopunkte: 3.745 entsprechend 3.745 m² Ausgleich. 

2.200 m² Ausgleich werden in Sammelzuordnung auf die Baufelder WA 1 bis WA 5, die Planstraßen 

sowie die Fläche für Lärmschutzanlagen auf der externen Ausgleichsfläche Flurstück 72/2, Flur 5, 

Gemarkung Brügge erbracht.  

 

Externer Knickersatz: 270 lfm. 

Der Knickersatz wird durch Knick-Neuanlagen auf den Flurstücken 5/3, Flur 6 sowie 72/2, Flur 5 

Gemarkung Brügge erbracht.  

 

 

 

 Hinweise 

Einsichtnahme der DIN und Vorschriften 

Die DIN 4109, DIN 18920, die Landesbauordnung (LBO) sowie die Richtlinien für die Anlage von 

Straßen (RAS-LP von 1999) können ergänzend zum Bebauungsplan Nr. 12 bei der Gemeinde Brügge 

während der Dienstzeiten eingesehen werden.  

1. Art der baulichen Nutzung         

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m., § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 Nr.  1, § 4 BauNVO ) 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 

BauNVO zulässigen Nutzungen der Versorgung des Gebiets dienenden Läden und Schank und 

Speisewirtschaften nur ausnahmsweise zulässig. 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 

und 3 bis Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig.  

 

2. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden und Mindestgrundstücksgrößen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

2.1 In den Bauflächen 1, 2 und 5 in dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal zwei (2) Wohnungen 

pro Einzelhaus [E] zulässig.  

2.2 In den Bauflächen 1, 2 und 5 in dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nur Grundstücksgrößen von 

mindestens 500m² zulässig. 

 

3. Höhe baulicher Anlagen          

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m, § 18 Abs. 1 BauNVO) 

 Gebäudehöhe (GH): 

Die maximalen Gebäudehöhen werden durch die Höhenangaben über NN festgesetzt. Die maximale 

Gebäudehöhe darf ausnahmsweise durch untergeordnete Bauteile oder technische Anlagen um 

maximal 1,00 m überschritten werden. Die Gebäudehöhe wird durch die Oberkante des Daches 

begrenzt. Eine Überschreitung durch Dachaufbauten oder Dachgauben ist nicht zulässig. 

 

4. Gestaltung der baulichen Anlagen                       

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 LBO S.-H.) 

4.1 Fassaden: 

Als Fassadenmaterial sind nur Sichtmauerwerk, Putz und Holz in den Farben Rot, Rotbraun, Weiß, Gelb 

und Grau zulässig. Bei Holzfassaden ist außerdem die naturbelassene Farbe zulässig. An 25% der 

fensterlosen Fassade sind auch andere Materialien in den vorgenannten Farben zulässig. 

4.2 Dacheindeckungen: 

Als Dacheindeckungen für Hauptgebäude sind nur nicht hochglänzende Dachziegel und Dachsteine in 

den Farben Rot, Rotbraun, Schwarz, Anthrazit, Grau sowie extensiv begrünte (lebende Pflanzen) 

Dächer zulässig.  

Für überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen und Nebenanlagen sind auch abweichende 

Materialien zulässig. 

  4.3  Oberirdische Lagerbehälter:  

Das Aufstellen von oberirdischen Lagerbehältern (für die Energieversorgung) ist auf den 

Grundstücksflächen nicht zulässig. 

4.4 Solar- und Photovoltaikanlagen 

Es sind nicht glänzende Solar- und Photovoltaikanlagen zulässig. Sie sind allerdings nur in Verbindung 

mit Dächern und Wandflächen oder als Bestandteil eines Wintergartens oder eines Terrassendaches 

vorzusehen. Aufgeständerte und überkragende Anlagen sind unzulässig. 

 

5. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen sowie Zahl der notwendigen Stellplätze oder Garagen        

(§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO i.V.m. § 84 LBO S.-H.)  

5.1 In den Baufläche 3 und 4 in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die folgenden baulichen Anlagen: 

Stellplätze, überdachte Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten ausschließlich 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) und der gekennzeichneten Fläche für 

Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen zulässig. 

5.2 In der Baufläche 4 in dem Allgemeinen Wohngebiet sind Grundflächen für Stellplätze, überdachte 

Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten und Terrassen bis zu einer Grundfläche von 

insgesamt 383 m² zulässig. 

5.3 In der Baufläche 3 in dem Allgemeinen Wohngebiet sind Grundflächen für Stellplätze, überdachte 

Stellplätze (sog. Carports), Garagen sowie deren Zufahrten und Terrassen bis zu einer Grundfläche von 

insgesamt 605 m² zulässig. 

5.4 Pro Wohnung sind in den Baufläche 1, 2 und 5 in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) mindestens zwei 

Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) oder Garagen auf den privaten Grundstücken herzustellen. 

5.5 In den Bauflächen 1, 2 und 5 des Allgemeinen Wohngebietes (WA) muss der Abstand zwischen 

überdachten Stellplätzen (Carports), Garagen und Nebenanlagen sowie der genehmigungsfreien gemäß 

LBO – SH, und den privaten Erschließungsweg (Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL)) sowie der das 

Grundstück erschließende Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mindestens 3,00 m betragen. 

 

6. Von der Bebauung frei zu haltende Grundstücksflächen               

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB) 

6.1 Knickschutzstreifen (siehe auch Teil B-Text-Ziffer 8.1): 

Knickschutzstreifen innerhalb der privaten Grundstücksflächen sind von jeglicher baulicher Nutzung, 

auch solchen die nach der LBO genehmigungsfrei sind, Versiegelung und Ablagerungen sowie 

intensiver gärtnerischer Nutzung freizuhalten. 

6.2 Die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen im Bereich des Sichtdreieckes (Kreuzung Alte Brügger 

Landstraße/Planstraße) sind von jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten. Bepflanzungen und 

Einfriedungen von mehr als 0,80m Höhe sind unzulässig. Die Höhe wird von der Straßenverkehrsfläche, 

die an das jeweilige Grundstück angrenzt, gemessen. 

 

  

Übersichtsplan ohne Maßstab

REGEL-
VERFAHREN 

Bearbeitung : 02.02.2017, 17.02.2017, 02.03.2017, 26.04.2017

ART DES VERFAHRENS :
VORHABEN- UND ERSCHLIESS-
UNGSPLAN (§ 12 BauGB) 

STAND DES VERFAHRENS: § 3(1) BauGB § 4(2) BauGB § 4a(3) BauGB § 10 BauGB

BESCHLEUNIGTES VERFAHREN (B-PLÄNE 
DER INNENENTWICKLUNG § 13a BauGB)

EINFACHER BEBAUUNGS- 
PLAN (§ 30 (3) BauGB)

VEREINFACHTES
VERFAHREN  (§ 13 BauGB)

SATZUNG  DER  GEMEINDE  BRÜGGE,  
KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE ÜBER DEN 
BEBAUUNGSPLAN NR. 12 "BRÜGGER DREIECK"

GEÄNDERT : Redaktionell geändert gemäß Beschluss durch die GV. vom 11.05.2017

§ 4(1) BauGB § 4a(2) BauGB § 3(2) BauGB § 1(7) BauGB

VERFAHRENSVERMERKE

Für den Bereich nördlich der „Alten Brügger Landstraße“, östlich des „Reesdorfer 
Weges“, nordwestlich des „Brügger Redders“, Flurstücke 105/14, 105/9, 108/22, 108/21 
und teilweise 105/15 der Flur 8 der Gemarkung Brügge

SATZUNG DER GEMEINDE BRÜGGE, 
KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE ÜBER DEN 
BEBAUUNGSPLAN NR. 12 "BRÜGGER DREIECK"

TEIL A: PLANZEICHNUNG  M 1 : 1.000

Für den Bereich nördlich der „Alten Brügger Landstraße“, östlich des 
„Reesdorfer Weges“, nordwestlich des „Brügger Redders“, Flurstücke 105/14, 
105/9, 108/22, 108/21 und teilweise 105/15 der Flur 8 der Gemarkung Brügge
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landesbauordnung  
Schleswig-Holstein (LBO) und des § 18 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wird nach  
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.05.2017 folgende Satzung der Gemeinde 
Brügge über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Brügger Dreieck", für den Bereich nördlich 
der „Alten Brügger Landstraße“, östlich des „Reesdorfer Weges“, nordwestlich des „Brügger 
Redders“, Flurstücke 105/14, 105/9, 108/22, 108/21 und teilweise 105/15 der Flur 8 der Gemarkung 
Brügge, bestehend aus der Planzeichnung -Teil A- und dem Text -Teil B-, erlassen. 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990. TEIL B: TEXT

PLANZEICHENERKLÄRUNG
RECHTSGRUNDLAGENERLÄUTERUNGENPLANZEICHEN
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